
Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13 DSGVO  

 
Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, was mit personenbezogenen Daten, die Sie und 
Ihr Kind betreffen, geschieht und welche Rechte Sie (Ihr Kind) im Hinblick auf die Verarbeitung 
haben. Diese Datenschutzerklärung erfolgt gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf Verarbeitungen durch 
 

Kinderkrippe Winzinger 
Kirchgasse 10 • 6401 Inzing 

 
Kindergarten 1 & 2 
Kirchgasse 3 & Kirchgasse 10 • 6401 Inzing 

 
Schülerhort Inzing 
Mühlweg 12 • 6401 Inzing 

 
Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung 
Kirchgasse 10 • 6401 Inzing 

 
Verantwortlicher:  

Gemeinde Inzing 
Kohlstatt 2, 6401 Inzing 
+43 5238 88110 | meldeamt@inzing.gv.at 

 
Datenschutzbeauftragter:  

Kufgem 
Fischergries 2, 6330 Kufstein 
+43 5372 6902 | datenschutz@kufgem.at 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung. 
 
Ihre Daten werden in Zusammenhang mit dem Vollzug des Tiroler Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungsgesetz zu den in §46 Abs. 5 und 8 genannten Zwecken verarbeitet, insbes.  

• der Durchführung der Sprachförderung, 

• der Durchführung von integrativen Maßnahmen, 

• der Gewährleistung der Besuchspflicht, 

• der Durchführung des Hospitierens und des Praktizierens, 

• der Gewährleistung der entgeltfreien Kindergartenjahre, 

• der Abwicklung der finanziellen Förderungen, 

• der Genehmigung und Förderung der Tagesbetreuung, 

• der Förderung der Kinderspielgruppen, 

• der Förderung der bedarfsorientierten Mittagsbetreuung  

• der Förderung der bedarfsorientierten Ferienbetreuung 
 
Als Grundlagen für die Verarbeitung dienen: 
 
Art. 6 Abs. 1 e iVm § 46 Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz – Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interesse. Die Gemeinde ist gemäß Tiroler Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungsgesetz zur Verarbeitung der Sie (Ihr Kind) betreffenden personenbezogenen Daten 
berechtigt, weil Sie Ihr Kind in der Kinderbetreuungseinrichtung angemeldet haben und die 
Datenverarbeitung für die Erfüllung der angemeldeten Kinderbetreuungsleistungen erforderlich ist. 
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Art. 6 Abs. 1 b- verarbeitete Daten im Zuge der Voranmeldung des Kindes stützen wir auf die 
Anbahnung eines Vertragsverhältnisses 
 
Art. 6. Abs.1 a – freiwillige Einwilligung: Wir verarbeiten ggf. personenbezogene Daten von Ihnen 
bzw. Ihres Kindes, falls Sie Ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Wird die Einwilligung nicht erteilt, 
findet keine Datenverarbeitung statt. Ebenso findet eine Verarbeitung nur für die explizit genannten 
Zwecke statt, die sie im Rahmen der Einwilligung angegeben haben.  

 
Welche mich betreffenden Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet?  
 

Wir verarbeiten personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen der Anmeldung mittels 
Formular zur Verfügung stellen. Darüber hinaus entsprechende Dokumentationen, interne 
Akten und Unterlagen zur Sprachförderung.  
 
Teilnahme am Kindergarten-Gesundheits-Vorsorgeprogramm des Landes Tirol: Alle Daten, 
die wir im Rahmen der Allgemeinmedizinischen Reihenuntersuchung, der Augen-
Vorsorgeuntersuchung und der Logopädischen Untersuchung verarbeiten, sind auf den 
Einwilligungsbögen des Landes im Detail angeführt. Weiters verarbeiten wir die Daten Ihrer 
(freiwilligen) Einwilligung zur Einnahme von Kaliumjodid-Tabletten sowie Ihre Daten zur 
Kenntnisnahme der Elterninformation.  
 
Verarbeitung von Fotos: Wir erstellen Fotos Ihrer Kinder und verarbeiten diese nur so weit, 
wie es auf dem Einwilligungsbogen zur Bildverarbeitung angegeben ist. 
 
Teilnahme an Whats-App Gruppe: Angaben zur Datenverarbeitung von WhatsApp finden sie 
unter: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de_DE 

 
Wenn Ihr Kind die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde besuchen möchte, ist die 
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten (der personenbezogenen Daten Ihres Kindes) im 
Rahmen der Anmeldung erforderlich. Werden die Pflichtfelder (mit * gekennzeichnet) bei den 
personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt, kann Ihr Kind den Kindergarten nicht besuchen. 
 
Die Bereitstellung aller weiterer Daten erfolgt freiwillig. Wird die Einwilligung nicht erteilt, findet 
keine Verarbeitung statt. Die Einwilligung kann jederzeit per E-Mail an die oben angegebenen 
Kontaktadresse unter Angabe der genauen Datenverarbeitung widerrufen werden. Die bis zum 
Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Datenverarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.  

 
Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten:  
 

- Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie Gerichte, 
sofern die Daten jeweils für die Erfüllung der diesen Organen bzw. Einrichtungen 
obliegenden Aufgaben erforderlich sind. 

- Amt der Landesregierung über Aufforderung und in der vom Land Tirol vorgegebenen Form 
- Durch Eintragung des Kindergartens XY im Kinderverwaltungsprogramm: 

KiTa.tirol-Kinderbetreuungs-Software 
Betreiber des Kinderverwaltungsprogrammes: 
IT Büro Erwin Baldauf, Felsenweg 16, 6410 Telfs, http://www.baldaufe.at/ 

- Bankinstitut zur Durchführung von Einzugsermächtigungen 
- Bezirkshauptmannschaft zur Organisation und Abwicklung der Logopädie 
- Ärzten im Rahmen der jährlichen Reihenuntersuchung (Daten bleiben in der 

Kinderbetreuungseinrichtung und werden dem Arzt nur zur Untersuchung bereitgestellt) 
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- Gesundheitsdaten gehen darüber hinaus nur an Eltern und Erziehungsberechtigte bzw. 
Rettungsorganisationen und Ärzte im Notfall.   

- den von der Gemeinde befassten externen Dienstleister (Auftragsverarbeiter i. S. v. Art. 28 
DSGVO ) 

 
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: 
 
Ihre personenbezogenen Daten (die personenbezogenen Daten Ihres Kindes) werden nur solange, 
wie dies für die Erreichung der oben genannten Zwecke notwendig ist gespeichert und nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist von 3 Jahren gemäß § 46 Tiroler Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungsgesetz gelöscht. 
Die Vorschreibungen der Kindergartengebühr, welche Ihre personenbezogenen Daten beinhalten, 
werden gemäß der buchhalterischen Aufbewahrungsfrist (§ 132 Abs. 1 Bundesabgabenordnung) 
sieben Jahre aufbewahrt. Unterlagen zur Sprachförderung werden nach der Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses 1 Jahr aufbewahrt und dann gem. §46 Abs. 12 Tiroler Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungsgesetz gelöscht. Portfoliomappe und alle Unterlagen zur Gesundheitsuntersuchung 
werden mit Verlassen des Kindes an die Eltern ausgehändigt.  
 
 
Ihre Rechte:  
 
Im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (der personenbezogenen Daten 
Ihres Kindes) haben Sie (Ihr Kind) im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf 
Auskunft, Berichtigung und Löschung bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten (der 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes).  
 
Weiters haben Sie (Ihr Kind) im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf 
Datenübertragbarkeit. Wenden Sie sich bitte mit Ihren diesbezüglichen Anfragen an die oben 
genannte E-Mail-Adresse des Verantwortlichen. 
 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (der 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes) gegen das Datenschutzrecht verstößt, können Sie eine 
Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde einreichen.  
 


